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Nachstehend erhalten Sie auszugsweise die aktuelle Konformitäts-Erklärung unseres 

Verpackungsmateriallieferanten vom 10. Dezember 2018, für Verpackungen die wir für in 

unserem Hause verarbeitete Ware und in Gebinden unter 20 kg, einsetzen. 

Unsere Verpackung entspricht den folgenden Regularien:  

 Hygienestandard BRC Pack5 für (Lebensmittel-Verpackungen und andere Verpackungs-
materialien 
Eine Hygiene-, Reinigungs- und Schädlingsbekämpfungskonzept ist umgesetzt. Die Herstellung 
unserer Verpackungsmaterialien erfolgt unter Bedingungen der („Gute Herstellungspraxis, GMP-) 
Verordnung 2023/2006/EG, insbesondere zur Ermittlung potenzieller Gefahren, Einschätzung 
damit verbundener Risiken und einem System zur Beherrschung erkannter Gefahren (chemische, 
physikalische und mikrobiologische Risiken gemäß HACCP) für die Anwendung bei 
Lebensmitteln. 
Wir beauftragten stichprobenartig bei vielen Typen mikrobiologische Untersuchungen bzgl. 
Aerobe, Gesamtkeimzahl 30 °C (inkl. pathogene Keime), sowie Hefen und Schimmelpilze. Im 
Rahmen der durchgeführten Untersuchungen hat sich kein Anhaltspunkt für eine Beanstandung 
ergeben. 

 (Deutsches) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (§ 64 LFGB), insbesondere §§ 30 und 31 
(Lebensmittelrechts-) Verordnung 178/2002/EG 

 (Verpackung und Verpackungsabfall-) Richtlinie 94/62/EG, einschließlich (Änderungs-) Richtlinien 
2004/12/EG und 2005/20/EG  

 Keine Schwermetalle Cadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (HG) und sechswertiges Chrom (Cr6+) 
(Grenzwert < 100 ppm) 

 Verpackungs-Verordnung (VerpackV), einschließlich (Änderungs-) Verordnung 5 

 (REACH) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 einschließlich (Änderungs-) Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 und jeweils aktuelle (ECHA) Kandidatenliste - Keine besorgniserregenden Substanzen 
(SVHC)   (Grenzwert < 0,1 Masseprozent) 

 (Materialien mit Lebensmittelkontakt-/ Rahmen-) Verordnung 1935/2004/EG. 

 Rückverfolgbarkeit gewährleistet durch Etiketten mit unserem Firmenkopf sowie unsere Charge in 
Verbindung mit der Karton-/ Rollennummer! 
(Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen/ GVO 
Verordnungen1829/2003/EG und (unterliegen nicht) 1830/2003/EG sowie Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 (Allergene) - Keine kennzeichnungspflichtigen Zutaten (Grenzwert < 0,5%) 

 (Recycling Kunststoff-) Verordnung 282/2008/EG 

 (Kunststoff-) Verordnung (EU) Nr.10/2011einschließlich Änderung bzw. Korrektur durch 
Verordnung (EU) Nr. 1183/2012, 202/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 2018/213, 
2018/831 und folgende 

 Bedarfsgegenstände-Verordnung (BedGgstV), einschließlich (Änderungs-) Verordnung 17 

 Schweizer VO des EDI über Bedarfsgegenstände vom 23.11.2005 (Stand: 01.01.2009) = 
unbedruckt! 

 Vorgaben der jeweiligen relevanten Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung Teil 
A (z.B. III für Polyethylen, VII für Polypropylen, X für Polyamid) 

 Lacke und Beschichtungen entsprechen der Europaratresolution AP(2004)1 und der FDA 21 CFR. 

 EuPIA-Leitlinie für Druckfarben ohne direkten Lebensmittelkontakt, April 2008, und Rohstoff- 
Ausschlussliste für Druckfarben, Oktober 2007 (Herausgeber: CEPE Conseil European de 

    L’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Coleurs d’Art, Brussels 
          Ein direkter Kontakt zwischen Druckfarbe und Lebensmitteln darf nicht entstehen!  UV-härtende 

Druckfarben werden nicht verwendet bzw. sind unsere Verpackungsmaterialien frei  von 
Photoinitatoren aus den Gruppen-TDI bezüglich Benzophenon (BP), 4-Hydroxybenzophenon, 4- 
Methylbenzophenon (4-MBP), 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon und Isopropylthioxanthon 
(ITX)! 

 Nano-Partikel werden bei unbedruckten Typen als Roh- oder Hilfsstoff nicht verwendet. Auch in 
Druckfarben werden Nanotechnologien zur Herstellung nicht verwendet. Die dort eingesetzten 
Pigmente und Füllstoffe enthalten jedoch Partikel im nanoskaligen Bereich (< 100 nm), die aus 
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technischen Gründen unvermeidbar und fest in der Bindemittelmatrix der Farbe/ des Lackes 
eingebunden sind. Neuer Untersuchungen zeigen, dass solche Partikel aus getrockneten Filmen 
nicht freigesetzt werden. 

 Die eingesetzten Klebstoffe entsprechen in ihrer Zusammensetzung den Vorgaben der FDA 21 
CFR § 175.105 sowie der Empfehlung XXVIII des BfR. Der vollständig ausgehärtete Klebstoff 
erfüllt dieVorgaben der Richtlinie 2002/72/EG einschließlich oben genannter Änderungsrichtlinien, 
dass derGehalt an primären aromatischen Aminen im Lebensmittel unter der Nachweisgrenze von 
0,01 mg/kg Lebensmittel (ausgedrückt als Anilin) liegen soll. 
 

Die Konformität wurde festgestellt mittels: 
Untersuchungen der Migrations- und Restgehaltswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. 

   Die gesetzlichen Grenzwerte für Gesamtmigration (GM) und spezifische Migration werden bei unten 
   genannten Lager- und Prüfbedingungen sowie spezifikationsgemäßer Anwendung eingehalten. 

Lieferantenbetätigungen und/ oder Berechnungen. 

Empfohlene Lagerbedingungen 
Lagerung bei 18 bis 25 °C in geschlossenen Räumen bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 56% r.F. 
bzw. siehe Angaben in unseren Technischen Datenblättern (Spezifikationen). Nicht direkt auf dem 
Fußboden oder an Wandflächen und Heizungen lagern. 24 Stunden vor Gebrauch in den Abpackraum 
bringen und erst kurz vor der Verarbeitung auspacken. 
 

  
Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: 

 Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen: 
trocken z. B. Gewürze 
wässrig z. B. Frischfleisch 
sauer z. B. Sauerkonserven 
fetthaltig z. B. Fleisch- und Wurstwaren 

 Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material nicht in Berührung kommen sollen: 

     Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel: 
- Geeignet für eine Erhitzung (Pasteurisierung) bei 70°C für maximal 2 Stunden 
- Geeignet für eine Erhitzung (Pasteurisierung) bei 80°C für maximal 1 Stunde 
- Geeignet für eine Erhitzung (Pasteurisierung) bei 85°C für maximal 45 Minuten 

 Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand 
dessen die Konformität des Materials festgestellt wurde: 
              6 dm² Folie pro 1 kg Lebensmittel 
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Bitte beachten Sie, dass wir diese Angaben von der Konformitätserklärung unseres Lieferanten übernommen 

haben. Für Vollständigkeit und Korrektheit haften wir  nicht.  

Rev. 05/ Dezember 2018 


